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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1992

Norm

MRG §37

MRG §37 Abs3 Z13

ZPO §228 D

ZPO §228 H4

Rechtssatz

Die Möglichkeit eines Zwischenfeststellungsantrages zur rechtskräftigen Klärung bestimmten Rechtsverhältnisses steht

der Zulässigkeit eines selbständigen Feststellungsbegehren nicht entgegen; ein solches Feststellungsbegehren kann

auch die Ausstattungskategorie einer Wohnung zum Gegenstand haben.
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